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Vorwort 

In einer idealen Welt könnten Bauherr, Planer und Werkunternehmer möglicherweise ohne 
nähere Kenntnisse im privaten Baurecht auskommen. In dieser Welt hätte sich der Bauherr 
bereits lange vor Baubeginn abschließende Vorstellungen über alle Einzelheiten des zu errich-
tenden Gebäudes gemacht und dabei stets der Qualität den Vorzug eingeräumt. Es lägen be-
reits vollständige Ausführungsplanungen vor. Ein gut auskömmlicher Werklohn wäre verein-
bart, nachvollziehbare Ratenzahlungsbeträge lägen fest. Der Baugrund entspräche den An-
nahmen der Vertragspartner. Hausschwamm, Setzungsrisse an Nachbargebäuden, Starkregen-
ereignisse, Minusgrade, Materialfehler, Lieferengpässe, Fertigstellungsfristen, Anforderungen 
der Baubehörde und Ähnliches gäbe es nicht. Die Arbeiten würden fehlerfrei ausgeführt. Über 
die Kosten eines erst später hinzugekommenen Bauteils bestünde sofort Einigkeit. Sollte es 
trotz allem zu Mängeln gekommen sein, würden diese ohne Diskussion, unverzüglich und 
nachhaltig beseitigt.  
Wer diese Welt – jedenfalls im Bereich des Bauens – als nicht ideal empfindet, dem sei die 
Lektüre dieses Buchs empfohlen. Es vermittelt das notwendige Grundwissen, um neben Quali-
tät, Kosten und Terminen auch den rechtlichen Herausforderungen eines Bauvorhabens ge-
recht zu werden.  
 
Darmstadt, Juni 2011 Die Autoren 
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1   Einführung in das private Baurecht 

EINGANGSFRAGEN 

Was versteht  man unter  dem deutschen Baurecht? 

Wie ist  d ie  Unterscheidung zw ischen dem Privaten und dem  
Öffent l ichen Baurecht  zu sehen? 

Wie ist  das Öffent l iche Baurecht  e inzutei len?  

Welche Rol len spielen das BGB-Werkvertragsrecht  und die   
Regelungen der  VOB (Tei le  A,  B u.  C)  im Pr ivaten Baurecht? 

Wer s ind die  w icht igsten Betei l igten an einem Bauvorhaben?  

Wie w ird e in Bauvertrag abgeschlossen?   
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In dieser Einführung wird gezeigt, was im deutschem Recht unter dem Begriff „Baurecht“ zu 
verstehen ist. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen Bau-
recht. Beim Öffentlichen Baurecht ist wichtig die Unterscheidung zwischen Raumordnung, 
Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht. Weiter von Bedeutung sind die Begriffe „der Bau-
leitplanung, des Flächennutzungsplanes, des Bebauungsplanes, der Baugenehmigung und 
schließlich der Fachplanung“. Im Privaten Baurecht wird auf das BGB-Werkvertragsrecht 
eingegangen und auf die Regelungen der VOB, Teile A, B und C.  
Im Rahmen des Werkvertragsrechtes werden u. a. folgende Begriffe behandelt: Erfolgshaf-
tung, Vorleistungspflicht, Mängelansprüche, vorzeitige Beendigung von Vertragsverhältnis-
sen, Abnahme. Angesprochen werden auch die verschiedenen Beteiligten eines Bauvorhabens 
(u. a. Auftraggeber, Auftragnehmer, Generalunternehmen, Generalübernehmer, Subunterneh-
mer, Projektsteuerer, Baustofflieferant und Bauträger). Schließlich wird auf die Grundzüge des 
Abschlusses eines Bauvertrages eingegangen.  

1.1  Privates Baurecht 

Das private Baurecht regelt die Rechtsverhältnisse der an einem Bauprojekt beteiligten Perso-
nen. 

1.1.1  BGB-Werkvertragsrecht 

Der Kern der Regelungen des privaten Baurechts befindet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch, 
dem BGB. Dort ist in den §§ 631 ff. BGB das Werkvertragsrecht geregelt. Das BGB regelt 
verschiedene Vertragstypen, beispielsweise den Kaufvertrag, den Mietvertrag, den Dienstver-
trag und eben den Werkvertrag. Regelmäßig werden Arbeitsverträge dem Vertragstyp 
„Dienstvertrag“ zugeordnet, während der (Bau-) Vertrag über die Errichtung eines Bauwerks 
dem Vertragstyp „Werkvertrag“ entspricht. Da unter den Vertragstyp „Werkvertrag“ auch 
andere Vertragsverhältnisse fallen, wie zum Beispiel ein Vertrag über die Beförderung eines 
Briefes, eine Taxifahrt, eine Autowäsche oder eine Bestattung, sind die Vorschriften teilweise 
sehr abstrakt und für die Bedürfnisse eines Bauvertrags unzureichend. 

1.1.2  Die Regelungen der VOB 

In der Praxis sind deshalb die Regelungen der VOB von größter Bedeutung. Die Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) wird durch den Deutschen Vergabe- und Vertrags-
ausschuss für Bauleistungen (DVA) erarbeitet. Der DVA ist ein von den Interessengruppen der 
öffentlichen Auftraggeber und der Auftragnehmer paritätisch besetztes Gremium. Die VOB 
besteht aus drei Teilen: VOB/A, VOB/B und VOB/C.  

1.1.2.1  VOB/A 

Die VOB/A regelt, wie die Vergabe von Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber abzulaufen 
hat. Für den privaten Auftraggeber hat die VOB/A praktisch keine Bedeutung. 
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1.1.2.2  VOB/B 

Relevanter ist die VOB/B. Bei ihr handelt es sich um vertragliche Regelungen, die zum Be-
standteil eines Bauvertrags gemacht werden können. Die VOB/B stellt kein Gesetz dar, son-
dern gilt zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber nur, wenn diese es ausdrücklich so ver-
einbaren. Der besondere praktische Nutzen der VOB/B liegt gegenüber den gesetzlichen Rege-
lungen des BGB darin, dass die VOB/B auf die spezifischen Anforderungen eines Bauvorha-
bens zugeschnitten ist. So finden sich dort zum Beispiel Regelungen zur Ausführung, zu Aus-
führungsfristen, zur Schlussrechnung etc. Da es sich bei der VOB/B um Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen (AGB) handelt, die einer gesonderten gesetzlichen Überprüfung auf Wirk-
samkeit unterliegen, gestaltet sich die Anwendung der VOB/B in jüngster Zeit zunehmend 
schwieriger (s. unten).  

1.1.2.3  VOB/C 

Gegenstand der VOB/C sind die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleis-
tungen (ATV). Die VOB/C regelt, welche ATVs derzeit in welcher Fassung gelten. Für die 
Betreuung und die Schaffung neuer ATV ist ebenfalls der DVA zuständig. Die ATVs werden 
teilweise auch als DIN-Normen herausgegeben. Die VOB/C wird Vertragsbestandteil, wenn 
die VOB/B vereinbart wird (über § 1 (1) VOB/B). 

1.1.3  HOAI 

Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure regelt im Verhältnis Architekt - Bauherr, 
welche Preise für Architektenleistungen zu bezahlen sind. Dabei wird ein Rahmen vorgegeben, 
der nicht unter-, aber auch nicht überschritten werden darf. Die HOAI ist als Rechtsverord-
nung zwingend und kann durch vertragliche Vereinbarung nicht umgangen werden. Die HOAI 
regelt nicht, welche Leistungen ein Architekt im Rahmen eines Architektenvertrages zu er-
bringen hat. Dies müssen die Parteien gesondert vereinbaren. Nicht alle Architektenleistungen 
unterfallen der HOAI. Seit der Änderung der HOAI zum 18. August 2009 ist der Anwen-
dungsbereich kleiner geworden, sodass die Parteien mehr Freiheiten, aber auch mehr Unsi-
cherheiten bei der Honorarvereinbarung haben. 

1.2  Öffentliches Baurecht 

Während das private Baurecht die zivilrechtlichen Rechtsbeziehungen der an einem Bauver-
trag beteiligten Personen regelt, betrifft das öffentliche Baurecht die Zulässigkeit des Bauvor-
habens an sich und damit das Verhältnis des Bauherrn zum Staat. Ein Bauvorhaben bedarf in 
vielen Fällen einer Baugenehmigung (in welchen ist gesetzlich festgelegt), die durch die jewei-
lige Genehmigungsbehörde erteilt wird. Dabei prüft die Behörde, ob das Vorhaben die maß-
geblichen öffentlich-rechtlichen Vorschriften einhält. Insbesondere geht es dabei um die bau-
planungsrechtliche und die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens. 
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1.2.1  Bauplanungsrecht 

1.2.1.1  Raumordnung 

Ausgangspunkt ist die Raumordnung. Nach § 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG) in der 
Fassung vom 30. Juni 2009 sind der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine 
Teilräume durch zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende Raumordnungspläne, 
durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern.  

1.2.1.2  Bauleitplanung 

Auf der Ebene der Städte und Gemeinden greift sodann die Bauleitplanung, mit der die städte-
bauliche Entwicklung gesteuert wird. Die Bauleitplanung ist im BauGB geregelt. Zunächst 
wird eine Flächenplanung aufgestellt, aus der Bebauungspläne entwickelt werden. Im Bebau-
ungsplan kann sodann geregelt werden, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit für 
ein konkretes Bauvorhaben eine Genehmigung erteilt wird.  

1.2.1.3  Fachplanung 

Für bestimmte Bauvorhaben, wie zum Beispiel Verkehrswege, Flughäfen, Abbau von Boden-
schätzen und technische Ver- und Entsorgungsanlagen, gibt es spezielle planungsrechtliche 
Vorschriften (z. B. BundesfernstraßenG), die die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit solcher 
Vorhaben regeln. Die Planung dieser Vorhaben wird als Fachplanung bezeichnet. Zu unter-
scheiden ist dies vom Begriff der Fachplanung bei einem einzelnen Bauvorhaben, der zur 
Unterscheidung der „klassischen“ Architektenleistung von der planerischen Leistung des Sta-
tikers oder des Gebäudetechnikers („Fachplaner“) dient.  
 

Raumordnung      Bauleitplanung      Bebauungsplan      Baugenehmigung 

 

1.2.2  Bauordnungsrecht 

Das Bauordnungsrecht regelt technische Anforderungen an Bauvorhaben und dient der Ab-
wehr von Gefahren, die von der Errichtung und dem Betrieb von Bauwerken ausgehen. So 
sind zum Beispiel die Regelungen zum Brandschutz ein wichtiger Teil des Bauordnungsrechts. 
Jedes Bundesland hat eigene Landesbauordnungen erlassen, da für das Bauordnungsrecht die 
Länder und nicht der Bund zuständig sind. Es handelt sich um Gesetze. Die Bauordnung regelt 
darüber hinaus das Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung und gewährleistet so die 
Einhaltung der bauplanungsrechtlichen Vorschriften. 
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1.3  Die Grundregeln des Werkvertragsrechts 

Die für alle Werkverträge geltenden Regelungen des BGB weisen eine Reihe von Grundprin-
zipien auf, die auch den Bauvertrag prägen. 

1.3.1  Erfolgshaftung 

§ 631 Abs. 1, 1. Hs. BGB 

„… zur Herstellung des versprochenen Werkes verpflichtet“ 
 
Der Auftragnehmer schuldet einen Erfolg. Wenn der Auftragnehmer beauftragt wird, eine 
Mauer zu errichten, reicht es nicht aus, Ziegelsteine aufeinander zu setzen und mit Mörtel zu 
verbinden. Am Ende muss eine den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Mauer 
stehen, sonst hat der Auftragnehmer die von ihm geschuldeten Leistungspflichten nicht erfüllt. 
Dagegen erfüllt der beim Auftragnehmer angestellte Maurergeselle seinen Arbeitsvertrag 
schon durch das bloße Aufeinandersetzen der Steine, weil es sich bei dem Arbeitsverhältnis 
um einen Dienstvertrag handelt. Wenn die Mauer nicht fertig wird, erhält der Auftragnehmer 
keine Vergütung, muss aber seinem Gesellen den Lohn bezahlen. 

1.3.2  Vorleistungspflicht 

§ 641 Abs. 1 Satz 1 BGB 

„Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werks zu entrichten.“ 
 
Erst wenn der Auftragnehmer das Werk abnahmebereit fertig gestellt hat, muss der Auftragge-
ber die Vergütung bezahlen. Auch die Taxifahrt ist bei Ankunft am Zielort zu bezahlen. Dies 
ist für den Auftraggeber günstig. Diese Vorleistungspflicht kann der Auftragnehmer am Bau 
aber oft schon wirtschaftlich nicht erfüllen, da er über einen langen Zeitraum einen hohen 
Personal- und Materialeinsatz hat. Der Gesetzgeber hat versucht, dem mit der Einführung von 
Abschlagszahlungen in § 632a BGB Rechnung zu tragen. Die VOB/B sieht Abschlagszahlun-
gen in § 16 Abs. 1 VOB/B vor. Da die eingebauten Baustoffe meist in das Eigentum des 
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Grundstückseigentümers übergehen, bürdet die Vorleistungspflicht dem Auftragnehmer auch 
das Ausfallrisiko des Auftraggebers auf. Beim Abschluss von Bauverträgen ist deshalb darauf 
zu achten, dass die entsprechenden Risiken über Sicherheiten – wie zum Beispiel durch Bürg-
schaften – verringert werden. Zusätzlich ist der für die Unternehmerseite geschaffene § 648 a 
BGB zu beachten. 

1.3.3  Abnahme  

Mit der Abnahme bestätigt der Auftraggeber, dass das Werk im Wesentlichen vertragsgemäß 
ist. Erst wenn das Werk abgenommen ist, wird die Vergütung fällig. Die Abnahme stellt des-
halb ein zentrales Element des Bauvertrages dar. Mit der Abnahme beginnt auch die Verjäh-
rungsfrist für Mängelansprüche (früher „Gewährleistung“). 

1.3.4  Vorzeitige Beendigung 

Der Auftraggeber kann den Bauvertrag jederzeit kündigen, ohne dass er hierfür einen besonde-
ren Grund benötigt. Allerdings muss er in einem solchen Fall die vereinbarte Vergütung be-
zahlen, unter Abzug ersparter Aufwendungen und eines anderweitigen Erwerbs des Auftrag-
nehmers. 
Dagegen steht dem Auftragnehmer dieses Recht nicht zu. Er kann nur bei Vorliegen bestimm-
ter Sondervoraussetzungen kündigen. 

1.3.5  Mängelansprüche 

Auch nach Abnahme haftet der Auftragnehmer für das von ihm hergestellte Werk. Bei Bau-
werken beträgt die Dauer der Verjährungsfrist von Mängelansprüchen – die Gewährleistungs-
frist – beim BGB-Vertrag fünf Jahre, bei Vereinbarung der VOB/B immerhin noch vier Jahre. 
Treten in dieser Zeit Mängel des Werks auf, muss sie der Auftragnehmer auf Verlangen des 
Auftraggebers auf eigene Kosten beseitigen. Kommt er einer entsprechenden Aufforderung 
binnen einer durch den Auftraggeber zu setzenden Frist nicht nach, entstehen für den Auftrag-
geber weitergehende Mängelrechte wie zum Beispiel das Recht zur Ersatzvornahme, Minde-
rungs- oder Schadensersatzansprüche. 
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1.4  Der Bauvertrag 

1.4.1  Beteiligte des Bauvorhabens 

Häufig ist eine Vielzahl von Parteien an der Verwirklichung des Bauvorhabens beteiligt. Daher 
ist die Erfassung der Vertragsbeziehungen im Einzelnen unabdingbar. 

1.4.1.1  Auftraggeber und Auftragnehmer 

Die zentralen Akteure sind Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN). Hierbei handelt es 
sich um die traditionellen Begriffe der VOB/B. Das BGB-Werkvertragsrecht spricht indessen 
vom Besteller und Unternehmer. 
Vom Auftraggeber bzw. Besteller zu unterscheiden ist der Begriff des „Bauherrn“. Dieser 
Begriff entstammt dem öffentlichen Baurecht. Der Bauherr ist verantwortlich für die Erfüllung 
der öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, vgl. z. B. § 48 der Hessischen Bauordnung (HBO): 

§ 48 HBO – Bauherrschaft 

(1) Der Bauherrschaft obliegen gegenüber der Bauaufsichtsbehörde die nach den öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anträge, Anzeigen und Nachweise; 
sie muss außerdem die Pflichten nach diesem Gesetz erfüllen, soweit sie nicht ande-
ren auferlegt sind. (…) 

 

1.4.1.2  Generalunternehmer (GU) und Generalübernehmer (GÜ) 

Der GU ist ein Bauunternehmer, der nach dem Bauvertrag die Verpflichtung zur Errichtung 
des gesamten Bauvorhabens übernommen hat, also sämtliche Bauleistungen, wobei er einen 
Teil selbst erbringt. Der GÜ übernimmt gegenüber dem Auftraggeber ebenfalls die umfassende 
Verpflichtung zur Errichtung des Bauvorhabens; in Abgrenzung zum GU erbringt der GÜ 
jedoch keine eigene Bauleistung. 
Als Sonderformen gibt es den Totalunternehmer bzw. den Totalübernehmer, der neben den 
Bauleistungen auch die Planungsleistungen erbringt.  
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Bild 1.1 Darstellung der Unternehmensformen 

1.4.1.3  Sub- ober Nachunternehmer (NU) 

GU bzw. GÜ schließen zur Erfüllung ihrer Leistungsverpflichtung Bauverträge mit verschie-
denen NU ab, die bestimmte Leistungen (Gewerke) zur Errichtung des Bauvorhabens erbrin-
gen. 

1.4.1.4  Arbeitsgemeinschaft – ARGE  

Häufig schließen sich mehrere Auftragnehmer zur Bewältigung umfangreicherer Projekte in 
Form einer ARGE zusammen. Die Mitglieder der ARGE bilden eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts und haften dem Auftraggeber nach außen hin gemeinsam. Im Innenverhältnis wird 
regelmäßig ein ARGE-Partner die kaufmännische, ein anderer Partner die technische Ge-
schäftsführung übernehmen. 

1.4.1.5  Architekt 

Der Architekt erbringt – je nach Auftragsumfang – die erforderlichen Planungsleistungen 
sowie die Objektüberwachung (Überwachung der Bauausführung). 
Als Generalplaner übernimmt ein Architekt– wie ein Generalunternehmer– alle Planungsleis-
tungen, die er ganz oder teilweise durch Subplaner ausführen lässt.  


